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Abkürzungsverzeichnis

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

BAKOM Bundesamt für Kommunikation
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
RTVG Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
WEKO Wettbewerbskommission

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

OFCOM Office fédéral de la communication
SSR Société suisse de radiodiffusion
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision
COMCO Commission de la concurrence
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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medienpolitische Grundfragen

Noch bevor das UVEK und das BAKOM ihre Entscheide zum Joint Venture von SRG,
Swisscom und Ringier fällen konnten, ging SRG-Generaldirektor Roger de Weck in die
Offensive. In einem Artikel in der NZZ wies er darauf hin, dass eine Schwächung der SRG
die Verleger nicht stärke und dass Kooperationen die einzige zukunftsweisende
Alternative im Kampf gegen ausländische Konkurrenten wie Google oder Facebook
darstellten. Entsprechend unterbreitete er den anderen Schweizer
Medienunternehmen mehrere Angebote für eine verstärkte Zusammenarbeit. Der
Verband Schweizer Medien zeigte sich in der Folge bereit zu entsprechenden
Gesprächen, jedoch nur, wenn die SRG während dieser Gespräche auf die Umsetzung
des Joint Ventures verzichte. Der Verband reichte zudem eine Klage beim
Bundesverwaltungsgericht ein, um Einblick in die Verträge der Werbeallianz zu erhalten.
Überdies bildeten Zeitungen, Privatsender und Netzanbieter kurze Zeit später ein loses
Bündnis, das sich für eine wettbewerbsfreundliche, föderalistische Medienpolitik
einsetzen sollte und folglich eine Beschränkung der Werbemöglichkeit der SRG zum
Schutz der privaten und lokalen Medien forderte. 

Dennoch erteilte Bundesrätin Leuthard in einer Verfügung des UVEK der SRG die
Erlaubnis, sich am Joint Venture zu beteiligen. Zielgruppengenaue Werbespots bleiben
der SRG gemäss einer zweiten Verfügung des BAKOM jedoch verboten, da dies eine
Vermehrung der SRG-Programme darstelle und somit konzessionspflichtig sei. Die SRG
müsse daher einen Antrag auf Änderung der Konzession einreichen. Die
Medienministerin wies zudem auf die geschäftlichen Risiken hin, welche durch diese
Werbeplattform auf die SRG zukommen könnten. Durch die Verbreitung der Werbung
über Leitungen von Dritten könnten diese womöglich zusätzliche Kosten geltend
machen. Des Weiteren hielt das UVEK die Verbote für die SRG, regionale Werbung oder
Online-Werbung zu machen, aufrecht. Schliesslich muss die SRG das UVEK halbjährlich
über ihre Tätigkeiten informieren, so dass Letzteres bei allfälligen Einschränkungen des
Spielraums der privaten Anbieter reagieren könnte. Der Entscheid stiess auf grossen
Unmut, vor allem beim Verband Schweizer Medien. Doch auch politische Kritik folgte
umgehend: So forderte zum Beispiel Gregor Rutz (svp, ZH), dass der Bundesrat
bezüglich der Konzession keine Tatsachen schaffen solle, bevor das Parlament die
entsprechenden Diskussionen geführt habe. Im Parlament folgten verschiedene
Vorstösse, mit denen neue Regeln für Kooperationen der SRG geschaffen werden sollen
(Pa.Iv. Vonlanthen (cvp, FR, 16.410), pa.Iv. Hiltpold (fdp, GE)). 

Auf diese Kritik reagierten die SRG, Swisscom und Ringier mit der Veröffentlichung
einer Selbstverpflichtung, deren zehn Grundsätze mindestens bis fünf Jahre nach
Markteintritt gültig sein sollen. So sei die Werbeallianz offen für alle; alle Anbieter
journalistischer Produkte könnten sich als Kunden, jedoch nicht als Aktionäre, an der
Werbeplattform beteiligen. Dadurch soll die Gleichbehandlung aller Anbieter von
Werbeleistungen gewährleistet werden. In der Werbeallianz sei der Datenschutz sehr
wichtig, die Betroffenen sollen selbst über ihre Daten bestimmen können. Die SRG
werde keine regionale Werbung ausstrahlen und sich selbst beim UVEK melden, wenn
die Einnahmen aus der zielgerichteten Werbung einen Betrag von CHF 30 Mio.
überstiegen. Ein Branchenanlass soll zudem zum Wissenstransfer beitragen. Dennoch
gelangte der Verband Schweizer Medien zusammen mit verschiedenen anderen
Unternehmen mit einer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Einerseits
wurde beanstandet, dass beim Entscheid des UVEK Artikel 29 des RTVG, wonach nicht
konzessionierte Tätigkeiten der SRG den Entfaltungsspielraum anderer
Medienunternehmen nicht einschränken dürfen, durch die Werbeallianz verletzt werde.
Andererseits seien die privaten Medien im Verfahren nicht als Partei zugelassen
worden, wodurch ihnen auch die Akteneinsicht verwehrt blieb. Da sie direkt betroffene
Konkurrenzbetriebe seien, müssten sie aber als Partei anerkannt werden. Auch am
Entscheid der WEKO wurde Kritik laut, da die Beurteilung des Joint Ventures unüblich
verlaufen sei. Das Sekretariat der WEKO hatte der entscheidenden Kommission
beantragt, das Projekt zu untersagen oder unter Auflagen zu bewilligen. Die Kommission
entschied sich jedoch gegen beide Vorschläge und genehmigte das Projekt ohne
Auflagen. Dieses unübliche Vorgehen zusammen mit einer ebenfalls nicht üblichen
Definition des relevanten Marktes liessen den Verdacht  aufkommen, dass verschiedene
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Kreise Einfluss auf die Entscheidung der WEKO genommen haben könnten. Im
Gegenzug erstattete die WEKO Anzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung bei der
Bundesanwaltschaft, da Details aus geheimen Entscheiddiskussionen an die
Öffentlichkeit gelangt waren. 

Am 4. April 2016 nahm die Werbeplattform, die unterdessen den Namen „Admeira“
erhalten hatte, ihren Betrieb auf. Sie umfasst 280 Mitarbeitende und vereinigt die
Werbeplätze der SRG-Sender, der Medienerzeugnisse von Ringier und von Axel Springer
Schweiz sowie der Swisscom-Plattformen. Mit ihrem Betriebsstart trotz hängiger
Beschwerde ging die Admeira jedoch ein rechtliches Risiko ein, zumal die
Beschwerdeführer eine aufschiebende Wirkung des Prozesses verlangt hatten. Obwohl
das Bundesverwaltungsgericht diesen Antrag abgelehnt hatte, blieb unklar, ob die
Admeira im Anschluss an den inhaltlichen Entscheid des Gerichts ihre Tätigkeit würde
sistieren müssen. Im Oktober 2016 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde
des Verbandes Schweizer Medien, der Tamedia, der AZ Medien, von 3+ und Pro Sieben
gut, weil sie vom UVEK nicht als Partei anerkannt worden waren. Lediglich die
Beschwerde von Goldbach Medien wurde abgelehnt, da die Unternehmung nicht
publizistisch tätig sei. Somit muss das UVEK erneut prüfen, ob die Teilnahme der SRG
an Admeira gesetzeskonform ist. Zwar könnte es das Urteil ans Bundesgericht
weiterziehen, dies würde jedoch das Verfahren weiter in die Länge ziehen und somit
die Rechtssicherheit für Admeira weiter verzögern. Von einer solchen würde aber die
SRG profitieren, zumal sie für eine zielgruppenspezifische Werbung eine
Konzessionsänderung beantragen müsste. 1

1) Medienmitteilung BAKOM vom 29.2.16; Medienmitteilung BVGer vom 06.10.2016; Medienmitteilung des UVEK vom
06.10.2016; Verfügung BAKOM vom 29.02.2016; Verfügung UVEK vom 29.02.2016; NZZ, 9.1.16; SoZ, 10.1.16; WW, 14.1.16; NZZ,
22.1., 23.1.16; AZ, NZZ, TA, 27.1.16; WW, 28.1.16; BaZ, NZZ, 3.2.16; Lib, 25.2.16; Exp, 26.2.16; NZZ, 27.2.16; AZ, Lib, NZZ, SGT, TA,
1.3.16; NZZ, 2.3.16; WW, 3.3.16; NZZ, TA, 4.3.16; AZ, 5.3.16; SO, 13.3.16; NZZ, 17.3.16; NZZ, TA, 18.3.16; NZZ, 2.4.16; BaZ, LT,
5.4.16; AZ, 30.5.16; TA, 6.9.16; AZ, NZZ, TA, 7.10.16; NZZ, 8.10.16; TA, 1.12.16
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